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bundeskanzleramt.gv.at 

Dr. Christian Stocker 

Bundeskanzler 

Herrn 

Dr. Walter Rosenkranz 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2025-0.408.375  

Wien, am 22. Juli 2025 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Nemeth, Kolleginnen und Kollegen haben am 

22. Mai 2025 unter der Nr. 2450/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„Übererfüllung von EU-Rechtsakten“ an mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu Frage 1:  

1. Wie viele EU-Richtlinien, die Ihr Ressort betreffen, wurden in der letzten Legislatur-

periode umgesetzt? 

In der letzten Legislaturperiode wurden im Zuständigkeitsbereich der Sektion „Öffentlicher 

Dienst und Verwaltungsinnovation“ vier EU-Richtlinien umgesetzt. Hinsichtlich acht weite-

rer EU-Richtlinien war kein legistischer Anpassungsbedarf erforderlich, somit konnten diese 

durch Notifikation der bestehenden Rechtsvorschriften als umgesetzt angesehen werden. 

Im Zuständigkeitsbereich des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst wurden in der letzten 

Legislaturperiode zwei Richtlinien, die (auch) das Bundeskanzleramt betrafen, umgesetzt. 
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Zu Frage 2: 

2. Wie viele EU-Verordnungen, die Ihr Ressort betreffen, sind in der letzten Legislatur-

periode in Kraft getreten? 

Es sind zwei EU-Verordnungen, die das Bundeskanzleramt betreffen, in der letzten Legisla-

turperiode in Kraft getreten. 

Im Bereich der Sektion „Digitalisierung und E-Government“ sind fünf EU-Verordnungen in 

Kraft getreten. 

Zu den Fragen 3 bis 5: 

3. Wie viele und welche EU-Richtlinien, die Ihr Ressort betreffen, wurden nach Ihrem 

Kenntnisstand in der vergangenen Legislaturperiode über das erforderliche Maß hin-

aus umgesetzt und fallen unter die Definition des Begriffs „Gold-Plating“? 

4. Wie viele und welche EU-Verordnungen, die in den Zuständigkeitsbereich Ihres Res-

sorts fallen, wurden nach Ihrem Kenntnisstand in der vergangenen Legislaturperiode 

durch nationale Regelungen ergänzt und fallen unter die Definition des Begriffs 

„Gold-Plating“? 

5. Plant die Bundesregierung die Zurücknahme von über unionsrechtliche Mindestvor-

gaben hinausgehenden Regelungen, die Ihr Ressort betreffen? 

a. Wenn ja, welche? 

b. Wenn nein, warum wird hierfür keine Notwendigkeit gesehen? 

Von den in der vergangenen Legislaturperiode umgesetzten EU-Richtlinien sind keine Richt-

linien über das erforderliche Maß hinaus umgesetzt worden. Es erfolgte kein „Gold-Plating“. 

 

 

Dr. Christian Stocker

 

2 von 2 2016/AB XXVIII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at




		2025-07-22T08:37:47+0200
	serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2025-09-07T07:44:57+0200
	Parlamentsdirektion




